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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Feurstein 

und Kollegen 

--------------------

an den Bundesminister für Familie, Jugend und Konsumentenschutz 

betreffend Anrechnung von Zeiten für die Betreuung von schwerst-

behinderten Kindern für die Pensionsbemessung 

Eltern, die sich der Betreuung von behinderten Kindern widmen, 

erbringen Leistungen, die unersetzbar sind. Insbesondere 

Mütter verzichten in zahlreichen Fällen auf die Möglichkeit 

einer Berufstätigkeit und können daher auch keine Versicherungs

zeiten für eine spätere Pensionsbemessung erwerben. Sie verzichten 

aber auch auf Verdienstmöglichkeiten. 

Die österreichische Volkspartei hat schon seit längerer Zeit die 

Einführung eines Erziehungsgeldes für Mütter, die sich der 

Erziehung und Betreuung ihrer Kinder widmen, vorgeschlagen. 

überdies ist es wünschenswert, Eltern die Zeiten/die sie 

ausschließlich der Betreuung von schwerbehinderten Kindern 

widmen, für die Pensionsbemessung anzurechnen. 

Anläßlich der Fragestunde des Nationalrates am 3.Juli 1986 

hat Frau Bundesminister Fröhlich-Sandner angekündigt, daß 

sie diese Vorschläge für annehmbar erachte. Konkrete Informationen 

über eine Verwirklichung dieses Vorschlages sind jedoch nicht 

erfolgt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Familie, Jugend und Konsumentenschutz 

folgende 
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A n fra g e 

1) In welchem Ausmaß sollen Zeiten, die Eltern der 

Betreuung von schwerbehinderten Kindern widmen, für 

die Pensionsbemessung angerechnet werden? 

2) In welchem Ausmaß sind hiefür Sozia.lversicherungs

beiträge zu leisten? 

3) Auf welche Weise soll die Finanzierung dieser Sozial

versicherungsbeiträge erfolgen? 

4) Bis wann ist mit der Einbringung einer entsprechenden 

Regierungsvorlage im Nationalrat zu rechnen? 

5) Sind Sie bereit, Eltern, die sich ausschließlich der 

Betreuung von schwerbehinderten Kindern widmen, auch eine 

finanzielle Entschädigung, etwa in Form eines Erziehungs

geldes, zukommen zu lassen? 
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